
A
ndrej-Sacharow

-Straße

Von-der-S
chulenbu

rg-Straße

M
ax-Reichpietsch-Straße

Anne-Frank-Straße

Bernhard-Schwentner-Straße

Eg
on
-E
rw
in
-K
isc
h-
St
ra
ße

54
55

56

47
4631

An der Crivitzer

Chaussee
12

11
10

17

Bad

7
6

5

4 3 2 1

10

18

18

30

2

[1]

3
4

5

(1)

12

(1)

9
10

6

12
13

25 26 27 28
29 30 31

89
88

90

87

2827

Ö

Ö

P
St

St

St

St

St

St

St

St

St

St

St

St

LPB III

LPB II

P

P

216/4

224/24

224/27
118/23

118/19

227/32

118/18

WEG

WEG

227/29

115/1

114/12

110/10

114/1

222/1

223/7

216/5

284/3

218/7

218/4

110/8
110/9

110/6

110/4

110/3

110/1

110/5

220/1
114/5

114/11

114/7

114/20

114/15

114/14

114/19

222/2

227/8

227/3

118/9

224/9

114/17

227/4

223/8

224/2

227/10

224/13

224/12

224/14 224/17

114/8
224/16

224/20

224/25

224/3224/15

227/11

227/6227/14

227/5

227/2

227/13

152/1

227/7

118/2

118/1

227/1

118/10

114/18

224/18

118/7

120/2

118/6

120/1

118/14

118/13

227/15

227/33

227/28

224/26

224/21
224/22

227/17

227/23227/18

227/19

227/22

227/21

227/20

112

289

111

113

245
244

236

228

264

263

239

257

259

258

260

261

121

WEG

A
nn
e-
Fr
an
k-
St
ra
ße

P

max.V

WA 2
FD

GRZ 0.4

TH 8.50m - 10m

WA 1

FD 0°-5°

GRZ 0.4

III

118/22

LPB III

P

224/23

122/1

122/2118/20

118/21 122/3
227/30

227/27

227/31

227/25

118/17

118/16

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs
des Bebauungsplanes
(§9 Abs.7 BauGB)

 SONSTIGE PLANZEICHEN

Straßenverkehrsflächen

III Zahl der Vollgeschosse,
zwingend

Zahl der Vollgeschosse als
Höchstgrenze

Allgemeine Wohngebiete
(§4 BauNVO)

VERKEHRSFLÄCHEN
(§9 Abs.1 Nr.11 BauGB)

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
(§9 Abs.1 Nr.1 BauGB, §16 BauNVO)

ART DER BAULICHEN NUTZUNG
(§9 Abs.1 Nr.1 BauGB, §§1 bis 11 BauNVO)

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN
(§9 Abs.1 Nr.2 BauGB, §22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

Ö

Flurstücksnummer

   Vorhandener Baum

          Nutzungsschablone

  Vorhandene Flurstücksgrenzen

Gebäudebestand

DARSTELLUNG OHNE NORMCHARAKTER

GRZ 0.4

öffentlich

privat

I. FESTSETZUNGEN

Grundflächenzahl

H 8.50m-10m

Flachdachneigung
(§9 Abs.4  BauGB)

FD 0°- 5°

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

GRÜNFLÄCHEN
(§9 Abs.1 Nr.15 BauGB)

öffentliche Grünfläche

private Grünfläche

Traufhöhe als Mindest - und Höchstmaß

227/ 18

Geschossig-
keit

Grundflächen-
zahl

Dachform,
Dachneigung

Art d. baulichen
Nutzung

Traufhöhe

P

Ö

FLÄCHEN FÜR MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR
PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND
LANDSCHAFT
(§9 Abs.1 Nr.25 BauGB)

    zu erhaltende Bäume

    zu pflanzende Bäume

P

LPB III

KENNZEICHNUNG

Lärmpegelbereich

FLÄCHEN FÜR STELLPLÄTZE UND GARAGEN
(§9 Abs.1 Nr.4 und 22 BauGB)

                             Umgrenzung von Flächen für nicht-überdachte Stellplätze,

 private Stellplätze
St

max.V

SATZUNG DER LANDESHAUPTSTADT SCHWERIN ÜBER DEN
BEBAUUNGSPLAN NR.98.16
"Wohnquartier ANNE-FRANK-STRASSE"

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN (TEIL B)TEIL A - PLANZEICHNUNG
M 1:1000

PLANZEICHENERKLÄRUNG

Lärmpegelbe-
reich

Raumarten

dB(A)

Aufenthaltsräume in Wohnungen,
Übernachtungsräume in Beher-
bergungsstätten, Unterrichtsräu-
           me und ähnliches

erf. R`w,res des Außenbauteiles in dB (A)

"maßgebli-
cher Außen-
  lärmpegel"

61 bis 65

Büroräume und
     ähnliches

III 35 30

I. Planungsrechtliche Festsetzungen

1.   Maß der baulichen Nutzung              §9 Abs.1 Nr.1 BauGB

1.1 Überbaubare Fläche

Für die Berechnung der GRZ darf die private Grünfläche der Grundstücke mitangerechnet werden.
Pro Hauptgebäude ist eine Fahrrad-Garage mit einer Grundfläche bis zu 15 qm im Rahmen der zulässigen
Grundfläche nach §19 Abs.4 Satz 2 BauNVO zulässig.
Außerhalb der Baugrenzen sind keine PKW-Garagen und keine überdachten PKW- Stellplätze zulässig.

1.2 Gebäudehöhe Bezugspunkt                      §9 Abs.1 Nr.1 BauGB, §16 und 18 BauNVO

Als Bezugspunkt für die Gebäudehöhe gilt die mittlere Höhenlage der zugehörigen Verkehrsfläche
(Fahrbahnmitte).

2.   Stellplätze                                      §9 Abs.1 Nr.4 BauGB

Auf den in der Planzeichnung gekennzeichneten Stellplatzflächen sind nur nicht-überdachte Stellplätze
zulässig.
Ausnahmsweise  können  offene überdachte Stellplätze  als Gemeinschaftsstellplätze  zugelassen  werden.

3.   Lärmschutz            §9 Abs.1 Nr.24 BauGB

In den Lärmpegelbereichen III sind bei Wohngebäuden die Wohn- und Schlafräume auf der
lärmabgewandten Gebäudeseite anzuordnen. Alternativ sind diese Räume mit schallgedämmten
Lüftungen zu versehen, welche die Einhaltung des erforderlichen R`w, res der gesamten Bauhülle
gewährleistet.

Aufgrund der möglichen Abschirmwirkung einer künftigen Bebauung sind auf lärmabgewandten Seiten
niedrigere Lärmpegelbereiche möglich. Hierfür ist ein schalltechnischer Nachweis auf Grundlage der
exakten Gebäudegeometrien im Baugenehmigungsverfahren erforderlich.

4.   Grünordnerische und naturschutzrechtliche Maßnahmen             §9 Abs.1 Nr.20 und 25 BauGB

Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

In der  nord-südlich verlaufenden der Anne-Frank-Straße sind 2 Linden Tilia cordata ,Rancho, als
Hochstamm mit einem Stammumfang von mindestens 18cm, 3x verpflanzt, mit einem Kronenansatz von
2,20m zu pflanzen, zu pflegen und bei Abgang zu ersetzen.

Je Baugrundstück ist mindestens ein festgesetzter standortgerechter Laubbaum zu pflanzen, zu pflegen
und bei Abgang zu ersetzen. Diese kleinkronigen Bäume sind als Hochstamm mit einem Stammumfang
von mindestens 16 cm, 3x verpflanzt zu pflanzen. Zu verwenden sind Kirsche  Prunus x hilieri 'Spire' ,
Vogel-Kirsche  Prunus avium 'Plena' und Blut-Pflaume  Prunus cerasifera 'Nigra'.

Pro Grundstück ist ein Laubbaum mindestens als  125-150cm großer Heister und fünf  60-100cm große
Sträucher zu pflanzen, um eine Gehölzinsel für Brutvögel zu schaffen. Es sind folgende Gehölzarten zu
verwenden:  
Heister: Felsenbirne Amelachier lamarcki, Amalanchier ovalis Holzapfel Malus sylvestris, Feldahorn Acer
campestre, Wildkirsche Prunus avium, Mehlbeere Sorbus aria
Sträucher: Hasel Corylus avellana, Hartriegel Cornus sanguinea, Hundsrose Rosa canina, Bibernellrose
Rosa pimpinellifolia, Hechtrose Rosa glauca; Gewöhnlicher Schneeball Viburnum opulus, Kornelkirsche
Cornus mas.

Im WA1 ist als Grundstückseinfriedungen entlang öffentlicher Verkehrsflächen, öffentlicher Grünflächen
und entlang der Grenzen des räumlichen Geltungsbereiches Liguster-Hecke Ligustrum vulgare 60-100cm
hoch zu pflanzen, zu pflegen und bei Abgang zu ersetzen.
Zwischen den Grundstücksgrenzen sind nur Laubgehölze als Hecke zu pflanzen. Es sind Spierstrauch
Spiraea, Deutzie Deutzia  in Arten und Sorten mit einer maximalen Größe von 1,20m zu verwenden.
Zur einheitlichen Begrünung der Grundstücke sind die Stellplatzflächen mit einer einreihigen
Hainbuchenhecke Carpinus betulus  100/125cm groß zu pflanzen.

Im WA2 sind 6 kleinkronige Bäume mit einem Stammumfang von mindestens 16cm, 3x verpflanzt der Arten
Kirsche  Prunus x hilieri 'Spire' , Vogel-Kirsche  Prunus avium 'Plena' und Blut-Pflaume  Prunus cerasifera
'Nigra'.zu pflanzen.
Zudem sind 3 Gehölzflächen mit einer Größe von 15m² bestehend aus jeweils mindestens 1 Heister und 8
Sträuchern aus den oben genannten Arten zu pflanzen. Es sind folgende Gehölzarten zu verwenden:  
Heister: Felsenbirne Amelachier lamarcki, Amalanchier ovalis Holzapfel Malus sylvestris, Feldahorn Acer
campestre, Wildkirsche Prunus avium, Mehlbeere Sorbus aria
Sträucher: Hasel Corylus avellana, Hartriegel Cornus sanguinea, Hundsrose Rosa canina, Bibernellrose Rosa
pimpinellifolia, Hechtrose Rosa glauca; Gewöhnlicher Schneeball Viburnum opulus, Kornelkirsche Cornus
mas.
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